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A. KirchJiche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

Nr. 1) Ordnung für die Erste Theologische Prüfung vom 1. No
vember 2002 

EK Greifswald, 25. November 2002 
1/3 250-4 - 45/02 

Nachstehend veröffentlichen wir die „Ordnung für die Erste Theo
logische Prüfung in der Pommerschen Evangelischen Kirche" 
vom 1. November 2002. 

gez. Dr. Abromeit 
Bischof 

Ordnung für die erste Theologische Prüfung in der 

Pommerschen Evangelischen Kirche 

vom 1. November 2002 

§ 1

Allgemeines 
(1) Theologiestudierende der Pommerschen Evangelischen Kir
che, die in den Vorbereitungsdienst der Landeskirche treten möch
ten, haben in der Regel das landeskirchl iche Examen als Erste
Theologische Prüfung abzulegen. Ausnahmen werden durch das
Theologische Prüfungsamt geregelt.

(2) Das Theologische Prüfungsamt kann bei begründetem An
trag die Durchführung der Ersten Theologischen Prüfung ganz 
oder teilweise dem Theologischen Prüfungsamt einer anderen
Gliedkirche der EKD übertragen.

(3) Die Erste Theologische Prüfung wird nach l'vfaßgabe dieser
Ordnung in Zusammenarbeit mit der Theologischen Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald durchgeführt. Im
Rahmen staatskirchenrechtlich geregelter Beteiligungsverfahren
wird die Pommersche Evangelische Kirche Diplomprüfungs
ordnungen zustimmen, wenn diese den Anforderungen dieser
Prüfungsordnung entsprechen.

(4) Diese Prüfungsordnung setzt sowohl die Rahmenor�_nung für
die Zwischenprüfung/Diplomvorprüfung als auch die „Ubersicht
über die Gegenstände des Studiums der Evangelischen Theolo
gie und die Voraussetzungen und Gegenstände der theologischen 
Prüfungen" voraus. 

§2

Ziel der Ersten Theologischen Prüfung 
Das Studium der Evangelischen Theologie in den Studiengän
gen Pfarramtstudium schließt mit der Ersten Theologischen Prü
fung ab. In ihr weisen die Kandidatinnen/die Kandidaten ihre 
Qualifikation als Theologinnen/Theologen nach. Die Prüfung wird 
als zusammenhängende studienabschließende Prüfung durchge
führt. So wird der Einsicht Rechnung getragen, dass Theologie -
unbeschadet ihrer Aufgliederung in einzelne Fächer - eine Ganz
heit darstellt und dass sich die Kenntnisse, Einsichten, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten der Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
in diesem fächerübergreifenden Gesamtzusammenhang bewegen. 
Dies schließt die Möglichkeit ein, dass einzelne Prüfungsleis
tungen nach Maßgabe dieser Rahmenordnung vorgezogen wer
den können. 

§ 3
Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit beträgt für den Studiengang Evangelische 
Theologie mit dem Abschluss Erste Theologische Prüfung 12 
Semester. Dies basiert c1uf der für das Studium der Evangelischen 
Theologie erforderlichen Studienzeit von 9 Semestern und ei
nem Prüfungssemester. Zusätzlich sind für den Erwerb der in den 
Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Sprachprüfungen zwei 
Studiensemester anzurechnen. 1' 

§ 4
Fristen 

(1) Die Prüfungsanforderungen sind so gestaltet, dass die Erste
Theologische Prüfung innerhalb der vorgesehenen Regelstudi
enzeit abgelegt werden kann.
Die Prüfungen können auch vor Ende der Regelstudienzeit abge
legt werden, sofern die erforderlichen Zulassungsvoraussetzun
gen nachgewiesen sind.

(2) Die Fakultäten stellen durch die Studienordnung und das Lehr
angebot sicher, dass die Prüfungsleistungen in den in der Prü
fungsordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht werden können.
Die Kandidatin/der Kandidat soll rechtzeitig sowohl über Art und
Zahl der Zulassungsvoraussetzungen sowie der Prüfungs
leistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen
sind, und ebenso über den Aus- und Abgangszeitpunkt der Wis
senschaftlichen Hausarbeit informiert werden.

§ 5
Prüfungsamt 

( l) Für die Organisation der Ersten Theologischen Prüfung ist
das Prüfungsamt der Pommerschen Evangelischen Kirche zustän
dig. Die Bischöfin oder der Bischof ist Vorsitzende/r des Theolo
gischen Prüfungsamtes, ihre/seine Stellvertreterin/sein Stellver
treter ist ein Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes, das die
Bischöfin oder der Bischof dazu bestimmt.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsamtes werden von der Landes
synode gewählt (Artikel 127 (5) der KO) oder auf Vorschlag der
Bischöfin oder des Bischofs von der Kirchenleitung berufen (Ar

tikel 146 KO).

(3) Die Prüfungskommission für die jeweils durchzuführende
Erste Theologische Prüfung wird aus den Mitgliedern des Prü
fungsamtes gebildet. Die Prüfungskommission soll aus minde
stens 6 Mitgliedern einschließlich der/des Vorsitzenden bestehen.
Die Zahl der Hochschullehrer beträgt mindestens die Hälfte der
Mitglieder.

(4) In der Schlussbesprechung sollen möglichst alle mindestens
aber sechs Mitglieder der Prüfungskommission anwesend sein.

l Davon bleibt die Tatsache unberührt, dass in der Regel für das Erlemen von 
l..atein und Griechisch je zwei und fii.r das Erlernen von Hebräisch ein Semester 
benötigt werden. 
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(5) Bei Nachprüfungen in einzelnen Fällen müssen mindestens
drei Mitglieder einschließlich der/des Vorsitzenden anwesend sein.

(6) Die laufenden Aufgaben des Theologischen Prüfungsamtes
der Pommerschen Evangelischen Kirche werden vom Konsisto
rium wahrgenommen.

§6
Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen/Prüfern werden in der Regel nur Professorin
nen/Professoren und andere nach Kirchenrecht prüfungsberech
tigte Personen bestellt. Zur Beisitzerin/zum Beisitzer darf nur
bestellt werden, wer die erste Theologische Prüfung/Diplomprü
fung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Die Mög
lichkeiten zur Wahl von Prüferinnen/Prüfern durch die Kandida
tinnen/Kandidaten wird nicht eingeräumt.

(2) Das Prüfungsamt gibt der Kandidatin/dem Kandidaten die
Namen der Prüfcrinneniprüfcr in angemessener Frist bekannt.

(3) Die Prüferinnen/Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unab
hängig. Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer un
terliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent
lichl'.n oder kirchlichen Dienst stehen. sind sie durch die Vorsit
zende/den Vorsitzenden des Prüfungsamtes zur Verschwiegenheit
LU vcrµflichtcn.

§7
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung zur ersten Theologischen Prüfung setzt vor
aus:

a) das Abitur oder ein gleichwertiges Zeugnis,

b) die Zwischenprüfung/Diplomvorprüfung (entsprechend der
Rahmenordnung für die Zwischenprüfung (Diplomvor
prüfung) von 1995),

c) die Zugehörigkeit zur Pommerschen Evangelischen Kir
che; Ausnahmen sind auf Beschluss des Prüfungsamtes mög-
1 ich,

d) ein ordnungsgemäßes Studium der Evangelischen Theo
logie im Sinne der „Übersicht über die Gegenstände des Stu
diums der Evangelischen Theologie und die Voraussetzun
gen und Gegenstände der theologischen Prüfungrn",

e) die Prüfungen in der hebräischen, griechischen und latei
nischen Sprache (Hebraicum, Graecum, Latinum), soweit
diese nicht schon im Reifezeugnis nachgewiesen sind,

t) die Prüfungen in Bibelkunde im Alten Testament und im
Neuen Testament,

g) die Prüfung in Philosophie (Phifosophicum),

h) den Nachweis zweier Praktika einschließlich Auswertung.
Eines der beiden Praktika muss ein Gemeindepraktikum sein,
das zweite kann ein diakonisches, aber auch ein anderes Prak
tikum sein;

i) den Nachweis über die Teilnahme an mindestens einem
Hauptseminar in jedem Hauptfach (Altes Testament, Neues

Testament. Kirchengeschichte, Systematische Theologie, 
Praktische Theologie). Wird die Teilnahme in einem inter
diszipliniiren Hauptseminar nachgewiesen, ist mitzuteilen. auf 
welches Fach sie angerechnet werden soll; dies gilt auch für 
Leistungsnachweise; 

j) die Vorlage von drei benoteten Scheinen auf der Grundlage
von Jfauptseminararbeiten aus drei verschiedenen der folgen
den Fächer: Altes Testament, Neues Testament, Kirchenge
schichte, systematische Theologie. Es ist nachzuweisen, dass
in jedem der vier genannten Fächer eine Pro- oder Haupt
seminararbeit geschrieben wurde;

k) die Nachweise über die Anfertigung einer Predi1<tarbeit
mit Gottesdienstentwurf und eines Unterrichtsentwurfes;

1) den Nachweis (benoteter Schein auf der Grundlage einer
Seminararbeit, eines Referates, einer Klausur oder einer
mündlichen Prüfung) über die Beschäftigung mit einer le
benden nicht-christlichen Religion im Rahmen einer Lehr
veranstaltung; kann dieser Nachweis nicht erbracht waden,
so ist er im Examensvollzug im Rahmen einer mündlichen
Prüfung in Religions- oder Missionswissenschaft zu erbrin
gen;

m) den N;ichweis über die Teilnahme an einer Lehrveranstal
tung in einem gewählten Schwerpunkt des Studiums.

(2) Ferner sind bei der Meldung rnr Ersten Theologischen Prü
fung einzureichen:

a) ein handschriftlicher Lebenslauf, der Auskunft geben soll
über die Lebensdaten, die Beteiligung am kirchlichen Leben
und wichtige Eindrücke während des Studiums;

b) Geburtsurkunde:

c) Taufschein;

d) Bescheinigung über die Konfirmation bzw. Abendmahlzu
lassung (sofern die Taufe nicht nach vollendetem 14. Lebens
jahr der Kandidatin/des Kandidaten erfolgte);

e) ein Gesundheitszeugnis von einem Amtsarzt oder kirchli
chen Vertrauensarzt über den Gesundheitszustand und die
Berufstauglichkeit sowie ein logopädisches Zeugnis. Auf
Verlangen des Prüfungsamtes ist zusätzlich das Zeugnis ei
ner vom Prüfungsamt bestimmten Vertrauensärztin oder ei
nes Vertrauensarztes vorzulegen;

t) das Studienbuch (dieses wird nach Abschluss des Prüfungs
verfahrens der Kandidatin/dem Kandidaten wieder ausgehän
digt);

g) ein pfarramtliches Zeugnis über die Beteiligung am kirchli
chen Leben in einem vom Pfarramt verschlossenen Umschlag.
Außerdem sind Zeugnisse über die Mitwirkung im Kinder
gottesdienst. im kirchlichen Unterricht, bei der Jugendarbeit,
in der Kirchenmusik und in anderen kirchlichen Diensten
erwünscht;

h) ein Themenvorschlag für die wissenschaftliche Hausar
beit, der von einer zum Prüfungsamt gehörenden Hochschul-
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lehrerin oder einem Hochschullehrer(= der Erstgutachterin/ 
dem Erstgutachter) bereits bestätigt wurde. so dass das Prü
fungsamt diesen Vorschlag zur Grundlage der Themenvergabe 
machen kann. 

(3) Die Fakultäten wirkten darauf hin, dass das Lehrangebot zur
Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen vorgehalten wird.

(4) Alle zur Meldung verlangten Urkunden sind in beglaubigter 
Abschrift oder Fotokopie einzureichen.

§8

Zulassungsverfahren 

(1) Das Gesuch auf Zulassung zur Ersten Theologischen Pru
fung hat zum 20. August oder zum 20. Februar zu erfolgen.

(2) Das Gesuch auf Zulassung ist an das Prüfungsamt zu richten.
Über die Zulassung einer Kandidatin/eines Kandidaten entschei
det eine Kommission des Prüfungsamtes, zu der neben dem Vor
sitzenden des theologischen Prüfungsamtes und dem zuständi
gen theologischen Dezernenten des Konsistoriums wenigstens ein
weiteres Mitglied des Prufungsamtcs gehören muss.

(3) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn
a) die in § 7 (19) genannten Voraussetzungen nicht erfüllt
sind oder

b) die Unterlagen unvollständig sind und keine Ausnahme
regelung im Sinne von ZPO § 6 Abs. 3 vorliegt zJ oder

c) die Kandidatin/der Kandidat die Erste Theologische Prü
fung/Diplomprufung in demselben oder einem nach Maßga
be des Landesrechts verwandten Studiengang endgültig nicht
bestanden hat oder

d) die Kandidatin/der Kandidat sich in demselben oder in ei
nem vergleichbaren Prüfungsverfahren befindet.

(4) Das Prüfungsamt teilt der Kandidatin/dem Kandidaten in ei
ner angemessenen Frist die Zulassung zur Ersten Theologische
Prüfung mit. Wird die Zulassung versagt, wird die Entscheidung
der Kandidatin/dem Kandidaten mit schriftlicher Begründung
mitgeteilt. Bei Einspruch der Kandidaten/des Kandidaten ent
scheidet die Kirchenleitung.

§9

Gegenstände der Ersten Theologischen Prüfung 

Die Gegenstände der Ersten Theologischen Prüfung sind anhand 
der „Übersicht über die Gegenstände des Studiums der Evange
lischen Theologie und die Voraussetzungen und Gegenstände der 
theologischen Prüfungen" festzusetzen. 

§ 10

Art und Umfang der Prüfungsleistungen 

Die Erste Theologische Prüfung besteht aus: 
(1) der wissenschaftlichen Hausarbeit,
(2) der Praktisch-theologischen Ausarbeitung,
(3) den Fachprüfungen.

2 Ist es der Kandidatin/dem Kandidaten nicht möglich, nach § 7 erforderliche 
Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann das Prüfungsamt ge
statten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(1) Wissenschaftliche Hausarbeit:

Die Wissenschaftliche Hausarbeit soll zeigen, dass die Kandida
tin/der Kandidat in der Lage ist, innerhalb eines begrenzten Zeit
raums eine Fragestellung selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. Für die Anfertigung der Wissenschaft
lichen Hausarbeit stehen acht Wochen zur Verfügung. Sie kann 
in jedem der fünf Hauptfächer ge,chrieben werden. \Vird sie in 
einem Spezialfach bzw. in einem besonderen Themenbereich 
geschrieben, so ist darauf zu achten, dass ein theologisches The
ma behandelt wird (z.B. Kirche und Israel, theologische Frauen
forschung, Ökumene), und es ist zu entscheiden, welchem der 
Hauptfächer das Spezialfach bzw. der Themenbereich zuzuord
nen ist. 

Es ist nicht gestattet, die Anfertigung der Wissenschaftlichen 
Hausarbeit in das Hauptstudium vorzuziehen. Die Wissenschaft
liche Hausarbeit wird im Anschluss an die Fachprüfungen ange
fertigt. 

Die Ausgabe des Themas für die Arbeit erfolgt über das Priifungs
amt auf Grundlage des eingereichten, mit der Erstgutachterin/ 
dem Erstgutachter abgestimmten Vorschlages. Thema und Zeit
punkt der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. 

Der Gesamtumfang der Arbeit soll einschließlich der Anmerkun
gen 40 bis 60 Seiten (60 Anschlüge pro Zeile, 40 Zeilen pro Sei
te; 40 Seiten entsprechen 96.000 Zeichen, 60 Seiten entsprechen 
144.000 Zeichen; jeweils incl. Leerzeichen) betragen. Die Ar
beit ist zu heften oder zu binden. Thema und Aufgabenstellung 
sowie Umfang der Wissenschaftlichen Hausarbeit sind so zu be0 

grenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten werden kann. 
Die Arbeit ist fristgemäß abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. 

Die Arbeit ist von der Erstgutachterin/dem Erstgutachter und ei
ner weiteren Gutachterin/einem weiteren Gutachter zu bewerten. 
Stimmen die Beurteilungen der beiden Gutachterinnen/Gutach
ter nicht überein und ist ein Eimcrnchmen zwischen beiden Gut
achterinnen/Gutachter nicht zu erzielen, so ist die Entscheidung 
durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden oder seine Stellvertrete
rin/seinen Stellvertreter im Rahmen der beiden Bewertungen zu 
treffen. 

Am Schluss der Arbeit hat die Kandidatin/der Kandidat zu versi
chern, dass sie/er die eingereichte Arbeit selbstständig verfasst 
und andere als die angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt hat. 

Die Arbeit ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen, um die 
parallele Bewertung durch beide Gutachterinnen/Gutachter zu, 
ermöglichen. Die Kandidatin/der Kandidat erhält nach Beendi
gung des Prüfungsverfahrens ein Exemplar wieder ausgehändigt. 

Die Arbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausrei
chend" ist, einmal wiederholt werden. 

(2) Praktisch-theologische Ausarbeitung:

Die Praktisch-theologische Ausarbeitung (Predigtarbeit und 
Gottesdienstentwurf) soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kan
didat in der Lage ist, innerhalb eines begrenzten Zeitraumes eine 
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Praxisaufgabe selbstständig zu bearbeiten. Die Zeit für die An
fertigung der Predigtarbeil und des Gottesdienstentwu1fes soll 
zwei Wochen nicht überschreiten. Die praktisch-theologische 
Ausarbeitung wird im Anschluss an die Fachprüfungen angefer
tigt. 

Die Ausgabe des Themas der Praktisch-theologischen Ausarbei
tung erfolgt über das Prüfungsamt. Der Gesamtumfang soll 25 
Seilen (60.000 Zeichen, incl. Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Die weiteren Bestimmungen gelten analog zu (1). 

(3) Fachprüfungen
Die Fachprüfungen bestehen aus:

a) den Klausuren
b) den mündlichen Prüfungen.

In den Fächern. in denen keine Klausur geschrieben wird, zählen 
die mündlichen Prüfungen als Fachprüfungen. 

a) Klausuren

1n den Klausuren soll die Kandidatin/der Kandidat nachwei
sen. dass sie/er auf der Basis des notwendigen Gnmdwissens 
in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen :Methoden des jeweiligen Faches Themen bearbei
ten kann. Für jede Klau,ur werden der Kandidatin/dem Kan
didaten zwei Themen zur Aus\vahl gegeben; im Fach Syste
matische Theologie je zwei Themen für Dogmatik und Ethik. 
in den bibelwissenschaftlichen Fächern gehört eine Textüber
setzung zur Aufgabenstellung. 

Der schriftliche Teil der Fachprüfungen besteht aus drei Klau
suren von einer Dauer von vier Zeitstunden. Wurde in der 
Zwischenprüfung eine zusätzliche Klausur geschrieben. so 
sind in jedem Fall nur drei Klausuren zu schreiben; es ent
fällt dann die Klausur in dem Fach, in dem bei der Zwischen
prüfung eine zusätzliche Klamm geschöeben wurde. 

Klausu1fächer sind: 
• Altes Testament
• Neues Testament
• Kirchengeschichte
• Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik)
• Praktische Theologie (Religions- und Gemeindepädagogik)

In dem Fach, in dem die wissenschaftliche Hausarbeit ge
schrieben wurde, entfällt die Klausur. In mindestens einem 
exegetischen Fach muss eine Klausur geschrieben werden. 

Die Hochschullehrerin/der Hochschullehrer, der für das je
weilige Fach die Themen stellt, setzt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsamt die zulässigen Hilfsmittel fest. 

Für die Aufsichtsführung während der Klausuren sorgt das 
Prüfungsamt; in einem Protokoll sind für jede Klausur Teil
nehmerinnen/Teilnehmer, Anfangszeit und Abgabezeitpunkt 
sowie sonstige Vorkommnisse festzuhalten. 

b) Mündliche Prüfungen

Durch die mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin/der 
Kandidat nachweisen, dass sie/er über ein dem Studienziel 

entsprechendes Grundwissen verfügt, die Zusammenhänge 
des Prüfungsgebietes erkennt und ein von ihm/ihr gewähltes 
Spezialgebiet mit seinen Fragestellungen in diese Zusammen
htinge einzuordnen und kritisch zu beurteilen vermag. 

Der mündliche Teil der Prüfung besteht aus fünf Prüfungs
gesprächen. 

?vlündliche Prüfungsfächer sind: 
• Altes Testament
• Neues Test:unent
• Kirchengeschichte
• Systematische The\)logie

(Dogmatik und Ethik)
• Praktische The()]ogie

25 minütig 
25 minütig 
20 minütig 
40 minütig 

40 minütig 

Sofern der Nachweis über die Betätigung mit einer lebenden 
nicht-christlichen Religion nicht im Rahmen der Zulassungs
voraussetzungen erbracht wurde. ist sie im Rahmen einer 20 
minütigen mündlichen Prüfung in Religions- oder l\lissions
wissenschaft nachzuweisen. 

Zur Verstärkung der integrativen Funktion der Prüfung und 
zur Aufnahme interdisziplinärer Studienelemente kann die 
?v1öglichkeit von Gruppenprüfungen ( eine Kandidatin/ein 
Kandidat und mehrere Prüfende oder mehrere Kandidatin
nen/Kandidaten und mehrere Prüfende) gegeben werden. 
Dabei kann sich die Aufteilung in eine exegetisch-historische 
und eine systematisch-praktisch-theologisch-religionswissen
schaftlic he Prüfungsgruppe empfehlen. Einzelheiten legt das 
Prüfungsamt fest, wenn eine Kandidatin/ein Kandidat oder 
mehrere Kandidaten eines Prüfungsdurchganges schriftlich 
eine Gruppenprüfw1g beantragt. Unabhängig davon hat jede 
Kandidatin/jeder Kandidat die Wahl zwischen Einzel- und 
Gruppenprüfung. 

§ 11

Bewertung der Prüfungsleistungen, 

Bildung und Gewichtung der Noten 

Die Bewertung der einzelnen Prüfungslebtungen wird von den 
Prüfenden festgesetzt. 

Dafür sind folgende Punkte zu vergeben: 

15/14/13 Punkte = entsprechen: sehr gut ( 1) 
= eine hervorragende Leistung; 

12/11/10 Punkte= entsprechen: gut (2) 
= eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt; 

9/8/7 Punkte= entsprechen: befriedigend (3) 
= eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent
spricht; 

6/5/4 Punkte= entsprechen: ausreichend (4) 
= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde

. rungen genügt; 

3/2/1 Punkte = entsprechen: mangelhaft (5) 
= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-



Amtsblatt Heft 11-12/2002 

rungcn nicht mehr genügt, die jedoch erkennen lässt, dass 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in abseh
barer Zeit behoben werden können; 

0 Punkte= entsprechen: ungenügend (6) 
= eine Leistung, die wegen fehlender Grundkenntnisse den 
Anforderungen nicht entspricht und die nicht erkennen lässt, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

Eine mit O Punkten bewertete Leistung ist nicht ausgleichbar. 

Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, er
rechnet sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimal
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. (ABD § 8) 

Jede Klausurarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet. Stimmen 
die Beurteilungen der beiden Gutachterinnen/Gutachter nicht 
überein und ist ein Einvernehmen zwischen beiden Gutachterin
nen /Gutachtern nicht zu erzielen, so ist die Entscheidung durch 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden oder ihre/seine Stellvertreterin/ 
seinen Stellvertreter im Rahmen der beiden Bewertungen zu tref
fen. 

Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei prüfungs
bcrcchtigtcn Personen abgelegt. 

Vor der Festsetzung der Note einer mündlichen Prüfung hört die/ 
der Prüfende die anderen Sachverständigen. Die Note wird durch 
die Prüfende/den Prüfenden im Einvernehmen mit der Protokol
lantin/dem Protokollanten festgesetzt; erzielen sie keine Einigung, 
wird die Bewertung als Mehrheitsbeschluss aller prüfungs
berechtigten Mitwirkenden festgesetzt. 

Als eine Prüfung werden behandelt: 
• die Wissenschaftliche Hausarbeit
• die Praktisch-theologische Ausarbeitung
• die mündliche Prüfung im Fach Praktische Theologie und
gegebenenfalls die Klausur in Religions- und Gemeindepä
dagogik

• in den anderen Fächern die mündliche Prüfung und gegebe
nenfalls die Klausur im selben Fach

• die als Zulassungsvoraussetzung nachzuweisenden Leistun
gen in Bibelkunde, Altes Testament 1,1nd Neues Testament

• die als Zulassungsvoraussetzung nachzuweisenden Leistun
gen Philosophicum und Beschäftigung mit einer lebenden
nicht-christlichen Religion, bzw. die mündliche Prüfung in
Religions- oder Missionswissenschaft.

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt d�r Noten 
für die Fachprüfungen. Dabei wird die Wissenschaftliche Haus
arbeit doppelt gewichtet. 

Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Stelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. (ABD § 8, ZPO § 13) 

§ 12
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Teilprüfung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandida
tin/der Kandidat einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe ver-

säumt oder wenn sie/er nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten
Gründe müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich ange
zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandi
datin/des Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes
und in Zweifelsfällen ein Attest einer/eines vor dem Prüfungs
amt benannten Ärztin/Arztes verlangt werden. Werden die Grün
de von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes anerkannt, so
wird ein neuer Termin anberaunt. Die bereits vorliegenden Prü
fungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht die Kandidatin/der Kandidat das Ergebnis ihrer/sei
ner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Teil
prüfung als nicht bestanden. Eine Kandidatin/ein Kandidat, die/
der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von
der jeweiligen Prüferin/dem jeweiligen Prüfer oder der/dem Auf
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung aus
geschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Teil
prüfung als nicht bestanden. In schwerwiegenden Fällen kann
das Prüfungsamt die Kandidatin/den Kandidaten von der Erbrin
gung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

( 4) Die Kandidatin/der Kandidat kann innerhalb einer Frist von
4 Wochen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3 Satz
1 und 2 von dem Prüfungsamt überprüft werden. Belastende Ent
scheidungen sind der Kandidatin/dem Kandidaten unverzüglich
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs
belehrung zu versehen.
Über einen Einspruch der Kandidatin/des Kandidaten gegen Ent
scheidungen des Prüfungsamtes entscheidet das Konsistorium.

§ 13
Bestehen, Nichtbestehen, Nachprüfungen 

( 1) Die Erste Thwlogischc Prüfung ist bestanden, wenn die Wis
senschaftliche Hausarbeit sowie alle anderen Fachprüfungen mit
mindestens „ausreichend" bewertet worden sind.

(2) Wurden drei oder mehrere einzelne Prüfungsleistungen
schlechter als „ausreichend" bewertet, gilt die gesamte Prüfung
als nicht bestanden, auch wenn innerhalb der jeweiligen Fach
prüfungen die Fachnote noch einen Durchschnittswert von 4 oder
mehr Punkten ergibt.

(3) Wurden mehr als zwei Fachprüfungen schlechter als „ausrei
chend" bewertet, ist die gesamte Prüfung nicht bestanden.

(4) Hat die Kandidatin/ der Kandidat eine oder zwei Fach
prüfungen nicht bestanden, erhält sie/er vom Prüfungsamt Aus
kunft darüber, ob und in welcher Frist diese nicht bestandenen
Prüfungsleistungen wiederholt werden können. Die zu wieder
holende Fachprüfung umfasst in dem entsprechenden Fach eine
Klausur und eine mündliche Prüfung gemäß§ 10 (3). Die zu wie
derholende Fachprüfung soll frühestens 3 Monate, spätestens 6
Monate nach der nicht bestandenen Prüfung stattfinden. Bei
Wiederholungsprüfungen richtet sich die Zusammensetzung der
Prüfungskommission nach § 5 (5) dieser Ordnung. Wird eine
wiederholte Fachprüfung erneut als „mangelhaft" bewertet, kann
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das Prüfungsamt auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten eine 
zweite Wiederholung genehmigen. 

(5) Im Anschluss an die letzte Prüfungsleistung der Kandidatin/
des Kandidaten beschließen die anwesenden Mitglieder der Prü
fungskommission (gemäß§ 5 (--1-) die Gesamtnote. Da, Ergebnis
wird der Kandidatin/dem Kandidaten unverzüglich durch die
Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsamtes mitgeteilt.

§ 14
Frei'versuch 

(1) Die erstmals nicht bestandene erste Theologische Prüfung
gilt als nicht unternommen. wenn die innerhalb der Regelstudi
enzeit abgelegt \vorden ist (Freiver,uch).

(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Fachprüfungen kön
nen zur Notenverbesserung innerhalb einer Frist von zwölf Mo
naten auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten einmal wieder
holt werden: dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.

§ 15
Wiederholung 

Die nicht bestandene Erste Theologische Prüfung/Diplomprüfung 
kann nur einmal wiederholt werden. 
Fehlversuche bei anderen Gliedkirchen/Fakultäten sind anzurech
nen. 

§ 16
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten. Studienleistungen und Prüfungsleistungen wer
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung :rngerechnet, wenn sie an ei
ner Fakultät im Bereich der EKD erbracht wurden. Ebenso wird
die Zwischenprüfung/Diplom-Vorprüfung ohne Glcichwcrtig
keitsprüfung anerkannt.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech
net. soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist.

Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien
leistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denjenigen des Studienganges Evangelische 
Theologie an der aufnehmenden Hochschule entsprechen. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich. sondern eine Gesamtbetrachtung 
und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrechnung von 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind 
die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkon
ferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie die Abspra
chen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(3) Weitere Anerkennungsfragen regelt das Prüfungsamt.

§ 17
Zeugnis und Diplomurkunde 

(1) Über die bestandene Erste Theologische Prüfung erhält die
Kandidatin/der Kandidat jeweils unverzüglich, möglichst inner
halb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Ersten
Theologischen Prüfung sind

• die Noten der Fachprüfungen, sowie die Noten der einzel
nen Prüfungsleistungen, aus denen sich die Fachnote er
gibt,

• das Thema der \Vissenschaftlichen Hausarbeit und deren
Note,

• die Note der Praktisch-theologischen Ausarbeitung,
• sowie die Gesamtnote

aufzunehmen. Gegebenenfalls können ferner die Studienrichtung 
und die Studienschwerpunkte sowie - auf Antrag der Kandidatin/ 
de, Kandidaten - das Ergebnis der Fachprüfungen in weiteren 
als den vorgeschrieben Fächern (Zusal/fachern) und die his 1L1Tn 
Abschluss der Ersten Theologische Prüfung benötigte Fach
studiendauer in das Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag 
der Kandidatin/des Kandidaten sind in einem Beiblatt zum Zeug
nis die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, 
Rang1ahl), soweit rechtlich die Voraussel/.ungen hierfür beste
hen. anzugeben. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages an dem die letzte
Prüfungsleistung festgestellt worden ist. Es trägt die Original
unterschrift der/des Vorsitzenden und mindestens 6 weiterer Mit
glieder der Prüfungskommission. Das Prüfungsamt ist für die
.�u,fertigung des Zeugnisses zuständig.

(3) Aufgrund der bestandenen Ersten Theologischen Prüfung
nimmt sie mit der jeweiligen Gliedkirche rechtlich verbundene
Fakultät auf Antrag die Nachdiplomierung vor.

§ 18
Ungültigkeit der .Ersten Theologischen Prüfung 

(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht
und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend
� 12 Abs. 3 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Fachprü
fung für .,nicht ausreichend" und die Prüfung für „nicht bestan
den" erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Wissenschaftli
che Hausarbeit.

(2) \Varen die Voraussetzungen für die Abnahmen einer Fach
prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/der Kandidat hier
über täuschen wollte. und wird diese Tatsache erst nach Auslün
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das
Bestehen der Fachprüfung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kan
didat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie/er die Fachprüfung
ablegen konnte, so kann die Fachprüfung für „nicht ausreichend''
und die Prüfung für „nicht bestanden" erklärt werden. Entspre
chendes gilt für die \Vissenschaftliche Hausarbeit.

(3) Feststellung und Entscheidungen zu Sachverhalten gemälL\bs.
(1) und (2) trifft das Prüfungsamt. Der Kandidatin/dem Kandi
daten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu
geben. Über Einsprüche der Kandidatin/des Kandidaten gegen
Entscheidungen des Prüfungsamtes entscheidet die Kirchen
leitung.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des
Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 19
Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag in angemesse
ner Frist Einsicht in ihre/seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in 



n Amtsblatt Heft l 1-12/2002 

die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. 

§ 20
Prüfungsbedingungen bei Krankheit und Behinderung 
Die staatlichen Regelungen über die Anpassung der Prüfungsbe
dingungen an Krankheit und Behinderung gilt in der jeweils gel
tenden Fassung entsprechend. 

§ 21
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft. Zum glei
chen Zeitpunkt werden die Teile der .,Ordnungen für Theologi
sche Prüfungen vom 20. März 1992 in der Fa,sung vom 9. Au
gust 1996" außer Kraft gesetzt, die die Erste Theologische Prü
fung betreffen.

(2) Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in den ersten 2 Jah
ren nach Inkrafttreten dieser Ordnung zur Ersten Theologischen
Prüfung melden, können auf Antrag die Prüfung gemäß der bis
herigen Ordnung ablegen.

Pommersche Evangelische Kirche 
Die Kirchenleitung 
gez. Dr. Abromeit 
Bischof 

Greifswald. 1.1 1.2002 

Nr. 2) Vereinbarung über die Kooperation in der schulbezogenen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlieben zwischen der Ev.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburg und der Pom. Ev. Kirche vom 1. Mai 
2002 

EK Greifswald, 25 .11.2002 
I/2 283-16.5 - 55/02 

Nachstehend veröffentlichen wird die „Vereinbarung über die 
Kooperation in der schulbezogenen Arbeit mit Kindern und Ju
gendlichen" abgeschlossen zwischen der Ev.-Luth. Landeskir
che Mecklenburg und der Pommerschen Evangelischen Kirche. 
vom 1. ;0ai 2002. 

gez. Harder 
Kons. -Präsident 

Vereinbarung 

über die Kooperation in der schulbezogenen Arbeit 

mit Kindern und Jugendlieben 

Die Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(ELLM) und die Pommersche Evangelische Kirche (PEK) tref
fen zur Kooperation in der schulbezogenen Bildungs- und Erzie
hungsarbeit die folgende vertragliche Vereinbarung: 

§ 1

Name & Vertretung 

(1) Die ELLM und die PEK arbeiten bei der Durchführung und
Entwicklung der schulbezogenen Bildungs- und Erziehungsar-

beit zusammen und bilden zu diesem Zweck die „Arbeitsgemein
schaft Tage Ethischer Orientierung" (AG TEO). 

(2) Die AG-TEO wird durch den Geschäftsführenden Ausschuss
(GA) vertreten. Die Vertretung nehmen der Vorsitzende und sein
Stellvertreter einvernehmlich wahr. Der Geschäftsführende
Ausschuss besteht aus:

• dem Vorsitzenden, der vom AKJ Schwerin benannt wird.
• dem stellvertretenden Vorsitzenden, der vom AKJ Greifs
wald benannt wird. 

• einem Mitglied, das vom Oberkirchenrat benannt wird.
• einem Mitglied, das mm Konsistorium benannt wird.

(3) Der Geschäftsführende Ausschuss ist beschlussfähig, wenn
eine ordnungsgemäße Einladung erfolgt ist, mehr als die Hälfte
der Mitglieder :mwesend und beide Kirchen mit je einem Mit
glied vertreten sind.

§2

Geschäftsführung 

(1) Der GA trifft alle rechtsgeschäftlichen, finanziellen und son
stigen wesentlichen Entscheidungen, soweit sie nicht Geschäfte
der laufenden Verwaltung sind.

(2) Der GA tritt nach Bedarf zusammen. Er muss zusammentre
ten, wenn ein .\1itglied es verlangt. Zu den Sitzungen sind die
Mitglieder schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzula
den. Für die Einberufung der Sitzungen ist der Vorsitzende, im
Verhinderungsfall sein Stellvertreter, verantwortlich. Entschei
dungen werden im GA einstimmig getroffen.

(3) Über jede Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen und den Mit
gliedern zuzustellen.

§3
Geschäftsstelle 

(1) Für die Angelegenheiten der laufenden Geschäfte und Ver
waltung wird im AKJ Schwerin eine Geschäftsstelle eingerich
tet, die für die beteiligten Kirchen die Koordination und Beglei
tung der Projekte übernimmt und vom Vorsitzenden des GA ge
leitet wird.

(2) Die Geschäftsstelle legt dem GA den Haushaltsplan und die 
durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresrechnung zur
Genehmigung vor.

§4
Beirat 

Der Geschäftsführende Ausschuss kann einen Beirat aus Vertre
tern beider Kirchen bilden. 

§5
Finanzierung 

(1) Die ELLM und die PEK weisen der Geschäftsstelle der AG
TEO jährlich Mittel für die Sachkosten der Projekte im Verhält
nis 2/3 /ELLM) und 1/3 (PEK) zu. Der Umfang der Mittelzu
weisung,des Jahres 2002 soll in den Folgejahren nicht unterschrit
ten werden.

(2) Sofern und soweit Personalkosten nach Gestellungsvertrag
erstattet werden, fließen sie in den Projekthaushalt. Die Mittel
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dienen der anteiligen Refinanzierung der der ELLM und der PEK 
für das Projekt entstehenden Personalkosten im Verhältnis 2/3 
1 /3. 

(3) Die unter Absatz 1 genannten Zuweisungen werden nach ei
nem im GA fcst7lllcgenden Zahlungsplan entrichtet.

§ 6
Mitarbeiter der AG TEO 

Die ELLM entsendet mindestens zwei bei ihr angestellte, quali
fizierte Mitarbeiter, die PEK mindestens einen bei ihr angestell
ten, qualifizierten Mitarbeiter zur Mitarbeit in der AG TEO. Die 
Dienst- und Fachaufsicht für die l\lttarbcitcr der i\G TEO liegt 
beim Vorsitzenden des GA. Die Dienst- und Fachaufsicht für den 
Vorsitzenden des GA liegt beim Leiter des AKJ's Schwerin. 

§7
Konsensprinzip 

Die beiden beteiligten Kirchen werden eine in Zukunft ,.:wischen 
ihnen etwa entstehende Meinungsverschicclcnhcit über die Aus
legung, Anwendung oder Ergänzung einer Bestimmung dieses 
Vertrages auf freundschaftliche Weise beilegen. 

§8
Inkrafttreten und Dauer 

Diese Vereinbarung tritt am 1. Mai 2002 in Kraft und endet am 
30. April 2007.

Greifswald, am 4.11.2002 

H.-M. Harder 
Konsistorialpris ident 

Schwerin, am 12.11.2002 

Dr. Jürgen Danielowski 
Oberkirchenrat 

l\r. 3) Beschlüsse der Landessynode vom 26. und 27. Oktober 
2002 

Pommersche Evangelische Kirche 
Konsistorium 

II/1 130-4 4/02 

Greifswald, 20.11.2002 

Nachstehend werden die Beschlüsse der Landessynode vom 26./ 
27.10.2002 veröffentlicht. 

gez.: Harder 
Konsistorium 

Pomrnersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Greifswald,.28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Synode nimmt den Bericht der Kirchenleitung entgegen und 
dankt ihr für die im Berichtszeitraum geleistete Arbeit. Die Syn-

ode würdigt die Initiativen der Kirchenleitung zu inhaltlichen 
Fragen kirchlichen Lebens und zur strukturellen Fortentwicklung 
der Pommerschen Evangelischen Kirche. 
Die Synode dankt dafür, dass die Kirchenleitung die Konsequen
zen. die sich aus einer möglichen Mitgliedschaft in der Union 
Ev:rngelischer Kirchen ergeben, kritisch bed:icht hat. 

Elke König 
Präses 

Pomrncrschc Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Synode dankt eiern Ausschuss Gemeinde und Ökumene für 
die Erarbeitung der Handreichung „Ökumene am Ort - Taufe". 
Bevor diese Handreichung verbreitet wird, sind folgende Verän
derungen vorzunehmen: 

1. Verjnclerung des Logo:,,
2. Benennung des Zwecke:, und der Zielgruppe der Handreichung

in einer erweiterten Einleitung,
3. Einfügung des Satzes nach II/c Absatz 1: .. Nach der Lebensord

nung der Evangelischen Kirche der Union (Artikel 18, 2) gilt
dies auch dann, wenn beide Elternteile konfessionslos sind."
Die Klammern des ansc·h]ießenden Sati'.es in Il/c sind zu strei
chen.

Elke König 
Präses 

Pomrnersche Evangelisch Kirche 
- Präses der Landessynode

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Beschlüsse der Kirchenleitung zur Kirchlichen Steuerordnung 
der Pomrnerschen Evangelischen Kirche (Kirchensteuerordnung) 
und zum Kirchengesetz über Art und Höhe der Kirchensteuern 
der Pommerschen Evangelischen Kirche (Kirchensteuerbe
schluss) werden genehmigt. 

Das Konsistorium wird beauftragt, das Verhältnis des jetzt gel
tenden Kirchensteuerrechts zu Artikel 62 (3) der Kirchenordnung 
in einem gesonderten Schreiben an die Kirchengemeinden dar
. zustellen. 

Elke König 
Präses 
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Pomrnersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode nimmt Kenntnis von der Überleitungsbestimmung 
der Kirchenleitung zur Zusammensetzung der Diakonischen Kon
ferenz. Sie dankt Superintendent Bringt dafür, dass er auch im 
Ruhestand den Vorsitz der Konferenz bis auf weiteres wahrnimmt. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald. 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode dankt dem Diakonischen Werk für seinen Bericht. 
Die Synode sieht mit großer Sorge, dass sich die soziale Lage in 
unserem Land schleichend verschlechtert. Viele Bereiche der So
zialarbeit und ".iele hilfsbedürftige Menschen sind davon betrof
fen. Sie erwartet, dass die neue Lmdesregierung sich dieser Pro
bleme annimmt. Beratungsstellen und ambulante Dienste sind 
gefährdet. Die Synode hebt besonders die Probleme im Bereich 
der Pflege hervor. Sie macht sich die Forderungen aus dem Be
richt des Diakonischen Werkes zu eigen und unterstreicht die 
nachfolgenden Notwendigkeiten: 

Gewährleistung einer ganzheitlichen Pflege, 
- Bewahrung eines hohen fachlichen Niveaus und Behebung des

Fachkräftemangels durch Anerkennung der entsprechenden
Tarifwerke.
Schaffung einer leistungsgerechten Entgelt- und Vergütungs
systematik, d. h. Einführung eines einheitlichen anerkannten
Personalabmessungssystems sowie einer j:ihrlichen dynami
schen Anpassung des Budgets,

- Eröffnung angemessener investiver Förderhedingungen.

Die Synode bittet die Kirchengemeinden dringend, den diakoni
schen Einrichtungen und Aktivitäten in ihrem Gebiet besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Seelsorgerliche Begleitung ist für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in sehr belastenden Si
tuationen eine große Hilfe. Unser Interesse und unsere Zuwen
dung könne dazu beitragen, dass der Stellenwert und die Wert
schätzung pflegerischer und sozialer Berufe wachsen. Die Syn
ode sieht hier zugleich eine Möglichkeit, dass Kirche und Dia- · 
konie wieder enger zusammenfinden. Sie beauftragt darum die 
Diakonische Konferenz, sich dem Thema „Gemeinde in de Dia
konie" zuzuwenden. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode dankt für den Bericht des Konsistorium. Sie würdigt 
die vielfältigen Arbeitsformen auf der landeskirchlichen Ebene. 

Die Synode ist erfreut über die Gründung von evangelischen Schu
len in unserer Landeskirche, die einen wichtigen Beitrag zum 
Bildungsauftrag und zum missionarischen Auftrag unserer Kir
che darstellen. 

Die Synode appelliert an die Kirchenkreise, die Bewirtschaftung 
der Grundstücke mit größter Sorgfalt wahrzunehmen und nöti
genfalls auch Fremdkapazität zu nutzen. 

Die Synode ist dankbar dafür, dass Seelsorgeaufgaben in vielen 
Bereichen auch außerhalb der Gemeinde wahrgenommen wer
den. Sie hebt die Bedeutung der Krankenhausseelsorge hervor 
und dankt auch den Pfarrerinnen und Pfarrer. die hier oder in 
Kurkliniken Seelsorgeaufgaben wahrnehmen. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Ev�mgelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald. 28. I 0.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode dankt dem Synodalausschuss Gemeinde und Öku
mene für seine Ausarbeitung über Diakonie in der Gemeinde. 
Sie beschließt die Weiterleitung der Ausarbeitung an die Gemein
den und bittet um die Einbez.iehung der Amegungen in den Lc:it
bilclprozess. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode nimmt den Bericht über die Entschuldung im diako
nischen Bereich zur Kenntnis. Sie sieht mit Sorge, dass in eini
gen Bereichen noch immer oder erneut wirtschaftliche Probleme 
bestehen. Die Synode erklärt deutlich, dass weitere Zuschüsse 
an die selbstständigen Träger nicht möglich sind. 

Elke König 
Präses 
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Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vorn 27. Oktober 2002 

Die Synode der Pommerschen Evangelischen Kirche blickt rmt 
Sorge auf den schwelenden Irakkonflikt. 
Sie fordert die Verantwortlichen in aller \Velt auf, alles Menschen
mögliche zu unternehmen, um zu diplomatischen Lösungen zu 
gelangen, die zur Entschärfung und Beendigung des Konfliktes 
beitragen und kriegerische Auseinandersetzungen verhindern. 
Die Synode bittet die Kirchengemeinden der Pommerschen Evan
gelischen Kirche dies fürbittend zu begleiten. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vorn 27. Oktober 2002 

Kirchengesetz 

über die Einführung der Konfirmationsagende in der Pommer
sehen Evangelischen Kirche (Agende für die evangelisch-luthe
rischen Kirchen und Gemeinden und für die Evangelische Kir
che der Union) vom 27. Oktober 2002. 

Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 126 Absatz 3 der 
Kirchenordnung folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1
Die von der Synode der Evangelischen Kirche der Union am 9. 
Juni 2002 beschlossene ,,Konfirmationsagende" wird in der Pom
merschen Evangelischen Kirche eingeführt. 

§2
Das Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft. 

Elke König Züssow, 27. Oktober 2002 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 28.10.2002 
- Präses der Landessynode -

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode beschließt auf Grund des Artikels 126 Absatz 
3 Ziffer 3. der Kirchenordnung folgendes Haushaltsgesetz 2003: 

§ 1
(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Pommerschen
Evangelischen Kirche für das Rechnungsjahr 2003 wird

in der Einnahme und 
in der Ausgabe auf je 29.550.000,- EUR 

festgesetzt. 

(2) Die dem Haushaltsplan beigefügten Stellenpläne A und B 2003
sind Teil des Haushaltsplanes.

§ 2
(1) Innerhalb des Gesamthaushaltes sind Personalausgaben ge
genseitig deckungsfähig.

(2) lnnerhalb des Gesamthaushaltes sind Sachausgaben gegen
seitig deckungsfähig.

(3) Ausgaben aus Kollektenmitteln, Opfern und Spenden erfol
gen nur zur Deckung von Kosten, die der Zweckbestimmung
entsprechen.

§3
Die Kirchenleitung kann etwaige, die Haushaltsansätze überstei
gende Mehreinnahmen und etwaige Ersparnisse bei den Ausga
ben im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss der Landes
synode für den Einsatz in außergewöhnlichen Situationen oder 
zur Verstärkung der Rücklagen verwenden. 

§ 4
( 1) Als landeskirchliche Umlagen haben die Kirchengemein
den einen Betrag in Höhe von 20,0 % des GesamtaufKommens
der Kirchensteuern vom Einkommen gemäß § 7 Absatz I Ziffern
1. und 3. der Kirchensteuerordnung abzuführen.

(2) Ebenfalls als landeskirchliche Umlage haben die Kirchen
gemeinden 20,0 % vom Gesamtaufkommen der EKD-Finanzaus
gleichsrnittel abzuführen.

§5
( 1) Als Pfarrbesoldungs- und Versorgungspflichtbeitrag für
aktive Pfarrer haben die Kirchengemeinden einen Betrag in
Höhe von 1.230,- Euro im Monat für jede für sie zuständige be
setzte Pfarrstelle an die zentrale Gemeindepfarrbesoldungskasse
abzuführen.

(2) Der in § 5 ( 1) genannte Betrag gilt für uneingeschränkte
Dienstverhältnisse. Im Fall von Dienstverhältnissen, die nach §
67 Pfarrdienstgesetz in Pfarrstellen im eingeschränkten Dienst
begründet sind, entspricht der Pfarrbesoldungspflichtbcitrag dem
prozentualen Umfang der Pfarrstelle im eingeschränkten Dienst.

§6

( 1) Der Versorgungspflichtbeitrag der Kirchengemeinden für
Versorgungsbeginn bis einschließlich 1999 sowie für vorzei
tige Versorgungsbezüge beträgt 1.460,- Euro im Monat für jede
für sie zuständige besetzte Pfarrstelle. Diese Beiträge werden nicht
von den Kirchengemeinden überwiesen, sondern direkt im landcs
kirchlichen Haushalt mit EKD-Finanzausgleichsmitteln der Kir
chengemeinden verrechnet.
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(2) Der in § 6 ( 1) genannte Betrag gilt für uneingeschränkte
Dienstverhältnisse. Im Fall von Dienstverhältnissen. die nach §
67 Pfarrdienstgesetz 111 Pfarrstellen im eingeschränkten Dienst
begründet sind, entspricht de Versorgungspflichtbeitrag dem pro
zentualen Umfang der Pfarrstelle im eingeschränkten Dienst.

§ 7
Die Kirchenkreise führen an den Sonderfonds der Landeskirche 
(gemäß§ 3 (2) des Finanzgesetzes) 1,5 % von dem Gesamtauf
kommen der Kirchensteuer vom Einkommen gcmäi\ § 7 Absatz 
1 Ziffern 1. und 3. der Kirchensteuerordnung ab. 

§8
Gemäß Finanzgesetz§ 14 (1) erbitten die Kirchengemeinden von 
allen Gemeindegliedern, die am 1. Januar 2003 das 18. Lebens
jahr vollendet haben, ein Gemeindekirchgeld als Gemeinde
beitrag. Die Landessynode empfiehlt für diesen Gemeindebeitrag 
2003 die Höhe von 

• 1,- EUR pro Monat Mindestbeitrag für volljährige Schüler,
Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres, Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosenem
pfänger.

• 5,- EUR pro Monat (mindestens aber 2,50 ECR) für alle
übrigen Gemeindeglieder ( einschließlich Rentner).

§ 9
Haushaltssperren 

( 1) Es werden folgende Haushaltssperren angebracht:

81 }0.02.3110.00 Dienstgebäude Karl-Marx-Platz 15
9500.00 

8110.34.3110.00 Dienstgebäude Bahnhofstraße 35/36 
9500.00 

8140.00.3110.00 Haus Kloster/Hiddcnsee 
9s00.m 

(2) Die Kirchenleitung kann nach Vorliegen eines Nutzungs
kon1.eptes die Haushaltssperren aull1eben.

§ 10
Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in 
Kraft. Die zur Durchführung erforderlichen Ve1waltungsbestim
mungen erlässt das Konsistorium. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Züssow, 27. Oktober 2002 

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Kirchengesetz vom 27. Oktober 2002 zur Änderung des 
Kirchengesetzes vom 14. Oktober 2001 über den 

Haushaltsplan der PEK für das Rechnungsjahr 2002 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2002) 

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlos
sen: 

§ 1
( 1) Durch die als Anlage beigefügten N achtragshaushaltsstellen
2002 wird der landeskirchliche Haushalt 2002 wie folgt von
26.095.826.32 EUR

in der Einnahme und 
in der Ausgabe auf je 29.524.686,32 EUR 

neu festgesetzt. 

§2
( 1) Dieses Kirchengesetz tritt Rückwirkend 7.llm 1. Januar 2002
in Kraft.

Elke König 
Prti ,es 

:i::kgrü11dung: 

Züssow, 27. Oktober 2002 

Benutzung des EDV-Haushaltsprogrammes synPro in der PEK 

In Vorbereitung der Cmstellung von Dl'v! in Enro gab es in der 
EDV-Betreuung des Hausiialtsprogramrnes synoPro (synoPro 
GmbH in Duisburg, mit wenig Anwendern in Deutschland) er
hebliche Cnsicherheiten. Die Duisburg GmbH-Orientierung für 
die /\nwender, also auch für unsere Landeskirche und die K V Ä, 
lautete: 

• die Jahresabschlüsse Mitte Dezember 2001 mit dem syno
Pro-Programrn fahren,

• danach ein noch von der synoPro GmbH auszulieferndes
Euro-Crnstellungsprogramm eingeben.

Der Stichtag für die Jahresabschlüsse für das Rechnungsjahr 2001 
wurde unter Berücksichtigung der EDV-Situation innerhalb un
serer Landeskirche mit Verfügung vom 6. Juni 2001 für .\litte 
Dezember 2001 festgelegt. 

Die Unsicherheiten in der synPro GmbH haben u. a. dann dazu 
geführt, dass zum 1. Juli 2001 die K.IGST Frankfurt (Kirchliche 
Gemeinschaftsstelle für elektronische Datenverarbeitung c. V., 
EKD) alleiniger Gesellschafter der synPro GmbH geworden ist 
und in die dortigen Verträge einstieg. 
Konkrete Hinweise der KTGST 7.u Verfahrensfragen der Jahres
abschlüsse in Verbindung mit der Euro-Umstellung kamen für 
die Anwender aber erst Ende November 2001.. 
Um für unsere Landeskirche das Risiko eventueller Komplika
tionen so gering wie möglich zu halten, haben wir zu diesem 
Zeitpunkt den Ablauf gemäß unserer Verfügung vom 6. Juni 2001 
weiter aufrecht erhalten. Dies hatte zur Folge, dass einige Bu
chungen, die das Rechnungsjahr 2001 betreffen, ini Rechnungs
jahr 2002 abgewickelt wurden. 
Der Nachtragshaushalt 2002 beinhaltet die wesentlichen Buchun
gen dieser Abwicklungen. 
Außerdem wurden zwei Beschlüsse der Kirchenleitung und des 
Finanzausschusses bezüglich „Wege zur Bachsteingotik" (s. lfd. 
Nr. 6) und zu Grundstücksfläche Karlshagen (s. lfd. Nr. 10) 
sowie der Landessynodenbeschluss zu Sondervorhaben (s. lfd. 
Nr. 11) aufgenommen. 

Nach Haushaltsstellen sind dies nachfolgende Positionen: 
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1 Bezeichnung --- - --- - --------------lfd. Haushaltsstelle Nr . 

0510.01.0410.00 
--0510.01.1230.00 

Restüberweisung der Pfarrbe,o ld ungsp tlichtbci träge 

Einnahmen EUR 

+ 29.000,-
1 Restüberweisung Pachtzins + 30.600,-

Ausgaben EUR plus= mehr minus = weniger 
bereits beschlossen 

0510.01.1240.00 
----t----0510.01.3630.00 

0510.01 .9840.02 
Restüberweisung _E_rb_b_a_u _z _in_s_+-_+_ 5_._l_O_O'-,-- ------------+1 von der NEK für Schulden- + 37.400.- - --
dienst PHS 2 Banktermin für Schuldendienst __ _ _ _  + 37.400_,_- _ _  (NEK) PHS 2 _ ___ _ __ __ Banktermin für Schuldendienst + 617.400,-

I 0510.01.9840.01 
0510.01.8910.00 

(PEK) Versorgungskredit Banktermin für Schuldendienst + 37.400,- j (PEK) PHS 2 
1 Differenz der zusätzlichen Ein-1 nahmen und Ausgaben 2002 
1 ergibt einen vorläufigen ße-Bestand 2002 in der zentralen Pfarrbesoldungskasse in Höhe 

+ 686.000,-

von 686.000- El�1R�----+-8220.00.5200.00 [Ausgaben bei unbebauten - - - ----- --- - -----+---------10. ' Grundstücken (Karlshagen), um lfd. Einnahmen� crhö� Entnahme aus der Rücklage ,,Verkaufserlöse", KL/FA-Beschluss bs max. 383,5 T EUR (750,- TDM) 

+ 94.700,- KL/FA 
- ------ ------ --------1- -- - ----

1 

+ 94.700,-

1 1 IST 2000 = 144,- T € IST 2001 = 144.8 T € ll.19110.00.-3-l_l_0 __ 0 _3 ___ R _ü _c_
kl _ _  a _genen-tn_a_h_me_b _e _i_----+_+ _2_6_5 ___ 80-0-,-3,2 Mio . DM Sondervorhaben 9220.00.7320.01 f an die Kirchenkassen bezüglich 

L. Syn .
+ 265.800.- L. Syn .Anteil Jn 3,2 M io .  DM Sondervorhaben 12. 9720.00.3110.00 1 Reduzierung der geplanten - 412;380,-Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage (alt 553,3 T €) 13. 9720.01.3110.00 Rücklagenentnahme für zins- + 300.000.loses Darlehen an die KG KL/FA 

-· ,-------- -8300.00.9255.00 zinsloses Darlehen an die - -� ___ __ __ KG G�u=·tz=k�o�w�---
3.428.860 

+ 300.000,- KL/FA 
3.428.860 

-�- ---- ------- ----- ------ � ----�-- ------- �----------

Pomrnersche Evangelische Kirche - Präses der Landessynode - Greifswald, 28.10.2002 
Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

. Die Landessynode nimmt folgende Nachwahl in den Ausschuss Gemeinde und Ökumene vor: 
Herr Landespfarrer Dr. Christoph Ehricht. 

Elke König Präses 

Pomrnersche Evangelische Kirche - Präses der Landessynode - Greifswald, 28.10.2002 
Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode nimmt folgende Nachwahlen in die Kirchenleitung vor: 
Herr Landespfarrer Dr. Christoph Ehricht Stellvertreter: Herr Pfarrer Matthias Tuve 

Elke König Präses 



Heft 11-12/2002 i\mtsblatt 99 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald. 28. l 0.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode nimmt folgende Wahlen in die EKD-Synode 

vor: 

Frau Pr'.tses Elke König 

1. Stellvertreterin: Frau Superintendentin Helga Ruch

2. Stell\ crtreter: Herr Vitt'.präsident Tilrnan Reineckt'. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 

- Pr:.ises der Landessynode

Greifswald. 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode nimmt folgende Nachwahlen in den Theolo
gischen Ausschuss vor: 

Herr Dr. Tilman Beyrich und 
Herr Konsistorialrat Hans-Ulrich Keßler 

Elke König 
Prii scs 

Pommersche Evangelische Kirche 

- Priises der Lmdessynodc -
Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode nimmt folgende Wahlen in die Vollkonferenz 
der Union Evangelischer Kirchen vor: 

Herr Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 
Stellvertreter: Herr Oberkonsistoria!rat 

Hans-Martin Modrow 

Frau Präses Elke König 
Stellvertreter: Herr V izepräses Lothar Otto 

Herr Konsistorialpräsident Hans-Martin Harder 
Stellvertreter: Herr Superintendent Thomas Höflich 

Elke König 

Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Greifswald. 28. l 0.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Es soll ein Strukturausschuss unlt'r Mitarbeit von Herrn Hnborg 

eingesetzt werden, der die Stellenpläne A und B der Landeskir
che auf seine Einsparungspotentiale untersucht und Vorschläge 
erarbeitet, wie ein Stellenplan aussehen kann, der finanzierbar 

ist . 

Der Ausschuss soll folgendermal:\en zusammengesetzt sein: 

zu je 1/3 aus :\1itgliedem der Kirchenleitung, der Kirchenkreise 
und von der Landessynode zu berufender Mitglieder. Die Ge

samtzahl soll neun betragen . Der Frühjahrssynode sind die Er

gebnis vorzulegen, damit sie für den Haushalt 2004 wirksam 
werden können. 

Die Landessynode beruft in diesen Ausschuss: 

Herrn Konsistorialrat Hans-Ulrich Keßler 
Frau Tabea Barteis und 
Herrn Reinhard Kurowski 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Greifswald. 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode stimmt mit folgender Berufung in die Diako
nische Konferenz zu: 

Herr Pfarrer Klaus-Thomas Kurth. 

Elke König 
Präses 

Pomrnersche Evangelische Kirche 

- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Verordnung zur Nichtanwendung des 

Versorgungsabschlages vom 22. März 2002 

Die Kirchenleitung beschließt gemäß Artikel 132 Absatz 2 der 
Kirchenordnung aufgrund von § 3 Nr. 2 der 2. Verordnung zur 
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Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts vom 31. Ja
nuar 2001 (ABI. PEK 3 - 4/2001) die folgende Verordnung: 

§1

Nichtanwendung des Versorgungsabschlages 

§ 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine An
wendung für Versorgungsberechtigte, die aufgrund von Artikel 9
des Kirchengesetzes zur Ausführung des Pfarrdienstgesetzes vom
15. Juni 1996 (PfDG) und des Artikels 12 § 1 des Einführungs
gesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 15. Juni 1996 (EGPfDG)
(Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz PEK -AG PfDG Pom.)
und der 3. Verordnung zur Änderung des Kirchenbeamtengesetzes
vom 5. Februar 1967 vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden
sind.

§2

beschließt die Landessynode, dieser Änderung der Grundordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland zuzustimmen. Danach 
erhält Artikel 18 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland folgenden Wortlaut: 

,,Die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr ist eine Gemein
schaftsaufgabe der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
in ihr verbundenen Gliedkirchen." 

Elke König 
Präses 

Inkrafttreten Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 28. l 0.2002 
Diese Verordnung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2002 in Kraft. - Präses der Landessynode -

Kirchenleitung der Greifswald, 22.3.2002 
Pommerschen Evangelischen Kirche 

gez.: Dr. Abromeit 
Bischof 

Die Landessynode genehmigt den vorstehenden Beschluss der 
Kirchenleitung. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Züssow, 26. Oktober 2002 

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Der Beschluss der Synode vom 7. April 2000, die Wahl der 
Kirchenleitung betreffend, soll nicht umgesetzt werden. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Im Vorgriff auf den Beschluss der Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland im November 2002 über das Kirchengesetz 
zur Änderung der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, in dem die evangelische Seelsorge in der Bundes
wehr zur Gemeinschaftsaufgabe der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der in ihr verbundenen Gliedkirchen erklärt wird, 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode erwartet, dass die Arbeit an dem angestrebten 
Finanzausgleich 2004 zügig weitergeführt wird. Der Frühjahrs
synode 2003 wird Bericht erstattet. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Jahresrechnung 2001 wird abgenommen und den für die 
Ausführung des Haushaltsplanes und für die Wirtschaftsprüfung 
zuständigen Personen wird Entlastung erteilt. 

Außerdem erwartet die Landessynode, dass mit der Jahres
rechnung 2002 die eventuellen Risiken der gegebenen Bürgschaf
ten der Landeskirche aufgezeigt werden. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode hält ausdrücklich fest, dass die vor einem Jahr nicht 
erteilte Entlastung als Rüge gegenüber dem Konsistorium zu ver
stehen ist. In Kenntnisnahme des jetzt vorliegenden schriftlichen 
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Berichtes zum Bauvorhaben R.-Petershagen-Allee 3 erteilt die 
Landessynode nunmehr die Entlastung der Jahresrechnung 2000. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald. 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Vorlage des Berichtes zum Bauvorhaben R.-Petershagen
Allee 3 wird zurückgewiesen. 

Die Kirchenleitung möge eine unabhängige Untersuchung der 
Vorgänge veranlassen. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode stimmt dem Beitritt der Pommerschen Evangelischen 
Kirche zur l:nion Evangelischer Kirchen auf der Grundlage des 
vorgelegten Entwurfes für deren Ordnung und der vorgelegten 
Vereinbarung zu. 
Namens der Pommcrschcn Evangelischen Kirche sind dazu die 
erforderlichen Erklärungen abzugeben und Unterschriften zu lei
sten. 

Die Synode legt Wert auf die Feststellung. dass durc:11 den Bei
tritt zur Union Evangelischer Kirchen die Kooperation mit der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche nicht infrage 
steht. Sie legt im Gegenteil Wert darauf, dass diese Kooperation 
erweitert und vertieft wird. Ziel bleibt eine neue Qualität der 
Gemeinschaft zwischen den drei beteiligten Kirchen. 

Elke König 

Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Die Synode dankt dem Theologischen Ausschuss für die Ausar
beitung zum Thema .. Rechtfertigung". 

Die Synode sieht im ersten Teil der Ausarbeitung eine ,:utreffen
de Zusammenstellung der Felder menschlicher Wirklichkeit, auf 
die die Botschaft von der Rechtfertigung zu beziehen ist. 

Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass damit sowohl individuel
le Aspekte als auch sozialinstitutionelle Bereiche angesprochen 
sind. 

Die Synode versteht den zweiten Teil der Ausarbeitung (Text von 
Professor Hardmeister) als exemplarische Darstellung einer Mög
lichkeit. die Botschaft von der Rechtfertigung auf ein bestimm
tes Feld menschlicher Wirklichkeit zu beziehen. Sie ist der Über
zeugung, dass durch eine Diskussion dieses Textes die Bedeu
tung der ReLhtfcrtigungsbotschaft auf eine neue \'iiesc vcrstJn
den werden kann. 

Die Synode empfiehlt deshalb die Ausarbeitung des Theologi
schen Ausschusses zur Diskussion in Einrichtungen der Pom
merschen Evangelischen Kirche, in den Predigerseminaren und 
im Pastoralkolleg. 

Durch diese Empfehlung bringt die Synode zum Ausdruck, dass 
sie eine weitergehende Beschäftigung mit dem Thema der Aus
arbeitung für geboten hält. 

Elke König 
Präses 

Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landcssy node -

Greifswaid. 28.10.2002 

Beschluss der Landessynode 

vom 27. Oktober 2002 

Mit Dank nimmt die Synode den Bericht des Bischofs entgegen 
und macht ihn sich zu eigen. Die Synode bittet darum, die im 
Bericht dreiteilig beschriebene Aufgabe, Menschen für Christen 
zu gewinnen (Abschnitt 3 e - c), in den Gemeinden zu thematisie
ren und dazu zu befähigen, sie wahrzunehmen. 
Im Bereich der Lehre wird es darum gehen, die evangelische Bot
schaft in den Lebenszusammenhängen der Gegenwart konkret 
zu entfalten. 
Das Bild der Gemeinde als Tochter, wie es im Bischofsbericht 
entfaltet worden ist, sollte im Rahmen der Leitbilddiskussion 
bedacht werden. 

Elke König 
Präses 
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Pommersche Evangelische Kirche 
- Präses der Landessynode -

Greifswald, 28. J 0.2002 

Beschluss der Landessynode 
vom 27. Oktober 2002 

Die Landessynode hält fest. dass kurzfristig eine landeskirchliche 
Bauordnung für die Pommersche Evangelische Kirche zu erstel
len ist. 

Bis zur Erarbeitung der Bauordnung ist ab einer Bausunune von 
10 T € anzustreben, dass mindestens 3 vergleichbare Angebote 
eingeholt werden müssen, falls keine öffe�tliche Ausschreibung 
erfolgt. 

Elke König 
Präses 

Nr. 4) Satzungsänderung „Haus Kranich" Zinnowitz 

Pommersche Evangelische Kirche 
Das Konsistorium 

D II/2 358-1 - 2/02, II 

Greifswald, 18.11.2002 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 30. August 2002 ei
ner Satzungsänderung für das „Haus Kranich" in Zinnuwitz zu
gestimmt. 

Nachstehend wird diese Satzungsänderung veröffentlicht. 

gez. Harder 
Konsis torialpräsi dent 

Satzungsänderung „Haus Kranich" 

§ 2 der Satzung des Hauses Kranich vom 13. August 1998
(Abi. 10/11-1998, S. 125/126) erhält folgende Fassung:

„(1) Das Haus Kranich als Sondervermögen der Kirche dient 
ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, karitativen und ge
meinnützigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung. Das Haus 
Kranich ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht in erster Linie eigen
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Hauses Kranich dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Hauses Kra
nich." 

Nr. 5) Beschlüsse 65, 66 und 67/02 der Arbeitsrechtlichen Kom
mission 

PEK Greifswald, 29.10.2002 
ll/3 201-3 - 11/02 

Nachstehend veröffentlichen wir die Beschlüsse 65-66-67-68/02 
der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKU vom 22. August 
2002. 

gez. Harder 

Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) 65/02 
vom 22. August 2002 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der 
Union beschließt gemäß§ 2 Abs. 2 der Ordnung über das Verfah
ren zur Regelung der Arbeitsverhtiltnisse der kirchlichen Mitar
beiter (Arbeitsrechtsregelungsordnung Evangelische Kirche der 
Union) vom 3. Dezember l 991 (ABI. EKD 1992 Seite 20): 

§ 1
Sonderregelung 2 KAVO

(SR 2 KAVO)

Nr. 1 zu§ 1 - Geltungsbereich -
Diese Sonderregelung gilt für Mitarbeiter im liturgischen Dienst 
(kirchenmusikalischer Dienst und Küsterdienst). 

Nr. 2 zu § 8 Abs. 3 - Allgemeinen Pt1ichten -
(1) Der Mitarbeiter im kirchenmusikalischen Dienst ist gehalten,
sich regelmäßig fortzubilden. Die Teilnahme an Kirchenmusiker·
konventen, kirchenmusikalischen Arbeitstagungen, Fortbildungs
kursen und Singwochen wird erwartet.
Entsprechendes gilt für Mitarbeiter im Küsterdienst.

(2) Für Maßnahmen nach Absatz l soll dem Mitarbeiter im litur
gischen Dienst bis zu einer Kalenderwoche Sonderurlaub im
dienstlichen Interesse unter Fortzahlung der Vergütung gewährt
werden.

(3) Die notwendigen Auslagen sind vom Dienstgeber zu erstat
ten, soweit er die Übernahme zugesagt hat.

(4) Näheres zu den Absätzen 1 bis 3 kann gliedkirchlich geregelt
werden.

Nummer 3 zu §§ 47 ff - Vertretung -
Der Mitarbeiter im liturgischen Dienst soll für die Zeit seines 
Urlaubs oder seiner sonstigen Verhinderung für die Wahrnehmung 
seiner liturgischen Aufgaben eine Dientvertretung vorschlagen. 
Die Kosten der Vertretung trägt, soweit gliedkirchlich nichts an
deres geregelt ist, der Dienstgeber. 

Nummer 4 zu § 67 - Kleidung -
(1) Der Mitarbeiter im liturgischen Dienst hat im Dienst, insbe
sondere im Gottesdienst und bei Amtshandlungen, eine angemes
sene Kleidung tragen.
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(2) Wird vom Dienstgeber das Tragen besonderer Kleidung im
Sinne von § 67 KAVO während des Dienstes angeordnet, sind
die notwendigen Kosten von diesem zu übernehmen.

§2
Inkraftsetzung 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt mit Wirkung vorn l. Oktober 
2002 in Kraft. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission Berlin, 22. August 2002 
der Evangelischen Kirche der Union 

gez. Wilker 
Vorsitzender 

Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) 66/02 
zum Entgcltumwandcrung für die freiwillige Zusatzversicherung 

vom 22. August 2002 

Die 1\rbcitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der 
Union beschließt gemäß§ 2 Abs. 2 der Ordnung über das Verfah
ren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der kirchlichen Mitar
beiter (Arbcitsrechtsregelungsordnung Ev:tngelische Kirche der 
Union) vom 3. Dezember 1991 (ABI. EKD 1992 Seite 20) fol
gende Arbeitsrechtsregelung: 

§ 1
Geltungsbereich 

(1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt, sofern nicht etwas anderes
bestimmt ist, für die im Geltungsbereich der Kirchlichen
Arbeitsvertragsordnung (KAVO) beschäftigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Diese Arbeitsrechtsregelung gilt weiterhin für
die J\uszuhikknden im Geltungsbereich der Ordnung zur Rege
lung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden.

(2) Sie gilt auch für die 7\füarbciterinncn und Mitarbeiter im Be
reich der gliedk.irchlichen diakonischen Werke und Einrichtun
gen, soweit deren zuständige Organe die Anwendung dieser
Arbeitsrechtsregelung beschlossen haben.

§2
Entgeltumwandlung 

für die freiwillige Zusatzversicherung 
(]) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 1 können von 
ihrem Arbeitgeber oder Ausbildenden verlangen, dass von ihren 
Entgeltansprüchen bis zu vier Prozent der jeweiligen Beitrags
bemessungsgrenze der Rentenversicherung für die freiwillige 
Versicherung bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse, mit 
der die Beteiligungsvereinbarung geschlossen ist, verwendet 
werden, soweit dieser Höchstbetrag nicht bereits durch Beiträge 
für die Pflichtversicherung bei der Zusatzversorgungskasse aus
geschöpft ist (Entgeltumwandlung). Zwischen den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern und ihrem Arbeitgeber oder Ausbilden
den kann durch Einzelvertrag vereinbart werden, dass ein höhe
rer Anteil der Entgeltansprüche zu diesem Zweck umgewandelt 
wird. Der über den Betrag nach Satz l hinausgehende Anteil ist 
vom Arbeitgeber nach § 40b des Einkommensteuergesetzes pau
schal zu versteuern. Bei der Entgeltumwandlung darf 1/160 der 
Bezugsgröße nach§ 18 Abs. l SGB IV nicht unterschritten wer- · 
den. 

(2) Abweichend von § l und Absatz l kann zwischen den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern und ihrem Arbeitgeber oder Aus
bildenden durch Einzelvertrag eine Entgeltumwandlung fiir eine
andere freiwillige zusätzliche betriebliche Altersversorgung ver
einbart werden, wenn dafür eine Entgeltumwandlung bereits vor
Beginn des kirchlichen Arbeitsverhältnisses bewilligt worden ist
und die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter diese zuslilzliche be
triebliche Altersversorgung fortführen wollen.

(3 l U mgcwandelt werden können ganz oder teilweise die künfti
gen Ansprüche auf einzelne oder mehrere Bestandteile der Be
züge aus dem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis. Die Umwand
lung von Teilen der laufenden Be1.üge karrn nur mit gleich blei
benden monatlichen Beträgen verlangt werden. 

( 4) Es ist sowohl die steuerlich geförderte :11 s auch die ungeförder
te Entgeltumwandlung möglich.

§3
Anspruch auf Entgeltumwandlung 

für Mitarbeiterinnen und l\litarbeiter 
gern. § 46 Abs. 2 KAVO 

( 11 f\litarbeitcrinnen und Mitarbeiter mit einer Anwartschaft ,mf 
eine Zusatzrente können verlangen, dass gern. 1 a des Gesetzes 
zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung von ihren 
künftigen Entgeltansprüchen bis 7ll vier Prozent der jeweiligen 
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung durch Ent
geltumwandlung für ihre betriebliche Altersversorgung verwen
det werden. Die Durchführung des Anspruchs erfolgt durch die 
VERKA, Kirchliche Pensionskasse WaG gemäß dem zwischen 
dieser und der Evangelischen Kirche in Deutschland geschlosse
nen Rahmenvertrag vom 28, Juni 2002, nachdem die Gliedkirche 
diesem jeweils beigetreten sind. 

§4
Verfahren 

(1) Der Anspruch auf Entgeltumwandlung nach§ 2 Abs. 1 Satz 1
und§ 3 Abs. 1 Satz 1 ist schriftlich geltend zu machen. Das Schrei
ben muss mindestens ernen Monat vorher beim Arbeitgeber oder
Ausbildenden oder bei der von ihm beauftragten Gehaltsabrech
nungsstelle eingegangen sein; dies gilt nicht bei Beginn des
Arbeits- oder 1\usbildungsverhfünisses.

Eine Änderung oder eine Beendigung der Entgeltumwandlung 
ist ebenfalls mindesten, einen 7\lonat vorher schri!tlich geltend 
zu machen. 

Die Sätze l bis 3 gelten entsprechend für eine einzelvertragliche 
Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 oder§ 2 Abs. 2. 

(2) Bei der Geltendmachung nach Absatz 1 ist anzugeben,

1. welche Bestandteile der künftigen Entgeltansprüche in wel
chem Umfang umgewandelt werden sollen,

2. wann die Entgeltumwandlung beginnen soll, sofern dies zu
einen späteren Termin nach Absatz 1 Satz 2 der Fall sein soll,

3. ob sie monatlich im Zusammenhang mit der laufenden Ge
haltszahlung, bei Umwandlung von Einmalzahlungen oder un
ständigen Bezüge bei deren Fälligkeit oder jährlich zu einem anzu
gebenden Zeitpunkt erfolgen soll.
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(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Dauer von
sechs Monaten an ihre Entscheidung gebunden.

§5
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt vorbehaltlich der Änderung der 
Verordnung über die kirchliche Altersversorgung (Ki\VV) vom 
27. November 1996 mit Wirkung vom 1. Oktober 2002 in Kraft.

Die Arbeitsrechtliche Kommission 
der Evangelischen Kirche der Union 

gez. \.Vilker 
Vorsitzender 

Berlin, 22 August 2002 

Arbeitsrecht5regelung (Beschluss) 67 /02 
vom 22. August 2002 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der 
Union beschließt gemäß§ 2 Abs. 2 der Ordnung über das Verfah
ren zur Regelung der Arbeitsverhältnis der kirchlichen Mitarbei
ter (Arbeitsrechtsregelungsordnung Evangelische Kirche der 
Union) vom 3. Dezember 1991 (ABI. EKD 1992 Seite 20): 

§ J
20. Änderung der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung

Die Kirchliche Arbeitsvertragsordnung (KAVO) vom 2. April 
1992. zuletzt geändert durch Beschluss 64/02 vom l l. April 2002 
(ABI. EKD 2002 Seite 135 ff.), wird wie folgt geändert: 

l. § 3 Buchst d cc) wird wie folgt gefasst: ,,für die Förderun
gen nach einem sonstigen öffentlichen Programm zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit gewährt werden."

,., In § 26 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
,,(4) Beträgt die vereinbarte regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit nicht mehr als acht Stunden, kann die Vergü
tung unter Zugrundelegung der nacl1 den nachstehenden 
Bestimmungen durchschnittlich zu erwartenden Vergütung 
für einen im Arbeitsvertrag zu vereinbarenden Zeitraum 
pauschaliert werden. Die pauschalierte Vergütung ist nach 
Ablauf des vereinbarten Zeitraums für einen anschließen
den, ebenfalls arbeitsvertraglich zu vereinbanenden Zeit
raum an die eingetretene und zu erwartende Entwicklung 
anzupassen." 

3. § 53 Abs. 3 wird gestrichen.

§2
Änderung der Altersteilzeitordnung 

Die Altersteilzeitordnung, zuletzt geändert durch Arbeitsrechts
regelung (Beschluss 59/00) vom 7. September 2000, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 werden die Worte ,, , soweit aufgrund Arbeits
rechtsregelung ein Anspruch hierauf besteht" gestrichen.

§ 3
Ergänzung der Sonderregelung 1 der Kirchlichen 

Arbeitsvertragsordnung 
Die Sonderregelung I wird um folgende Nummer 3 a ergänzt: 

,,Nummer 3 a zu §§ 26 ff - Vergütung -
Durch Dienstvereinbarung rn 36 MVG-EKD) kann vereinbart 
werden, dass die für Lehrer an den entsprechenden staatlichen 
Schulen geltenden Vergütungs- bzw. Besoldungsregelungen ein
schließlich der Regelung zum Urlaubsgeld und der Gewährung 
einer Zuwendung anzuwenden sind." 

§4
lnkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt zum I. September 2002 in Kraft. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 
der Evangelischen Kirche der Union 

gez. Wilker 
Vorsitzender 

Berlin, 22. August 2002 

Arbeitsrechtsregelung (Beschluss) 68/02 
vom 22. August 2002 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der 
Union beschliel:lt gemäl1 � 2 Abs. 2 der Ordnung über das Verfah
ren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der kirchlichen Mitar
beiter (Arbeitsrechtsregelungsordnung Evangelische Kirche der 
Union) vom 3. Dezember 1991 (ABI. EKD 1992 Seite 20): 

§ 1
Sonderzuwendung 

In Ausführung des Beschlusses 23/93 der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Evangelischen Kirche der Union vom 2. Sep
tember 1993 wird die Höhe der an die Mitarbeiter zu zahlenden 
Sonderzuwendung für die Evangelische Landeskirche Anhalts, 
die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, die Pom
mersche Evangelische Kirche, die Evangelische Kirche der schle
sischen Oberlausitz und die Evangelische Kirche der Union auf 
600,- EUR festgelegt. 

§ 2
Sonderzuwendung der kirchlichen Auszubildenden 

Die Sonderzuwendung für die kirchlichen Auszublendenden der 
in § 1 genannten Gliedkirchen wird auf 260,- EUR festgesetzt. 

§3
Urlaubsgeld 

In Ausführung des Beschlusses 7 /92 der Arbeitsrechtlichen Kom
mission der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Juni 1992 
wird die Höhe des an die Mitarbeiter zu zahlenden Urlaubsgel
des für die in § 1 genannten G!iedkirchen auf 250,- EUR festge
legt. 

§4.
Änderung von _Bestimmungen 

Der Beschluss 23/93 der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKU 
wird wie folgt geändert: Der Wortlaut „4. November 1992" wird 
durch den Wortlaut „29. Oktober 2001" ersetzt. 
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§ 5
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. November 2002 in Kraft. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 
der Ernngclischen Kirche der Union 

gez. Wilker 
Vorsitzender 

Berlin, 22. August 2002 

Nr. 6) Urkunde über die Stilllegung der Pfarrstelle Pinnow
Murchin und die Veränderung der dauernden pfarramtlichen Ver
bindung der .Ev. Kirchengemeinde unter der Pfarrstelle Lassan 
St. Johannis I des Kirchenkreises Greifswald 

Urkunde 

über die Stilllegung der Pfarrstelle Pinnow-Murchin und die 
Veränderung der dauernden pf'arramtlichen Verbindung der 
Evangelischen Kirchengemeinde unter der Pfarrstelle Lassan 

St. Johannes I des Kirchenkreises Greifswald. 

Nach Anhörung der Beteiligten wird bestimmt: 

§ 1
Gemäß Artikel 3 0  der Kirchenordnung wird die Pfarrstelle 
Pinnow-Murchin stillgelegt. 

§ 2
Die dauernde pfarramtliche Verbindung der Evangelische Kir
chen�cmeinde Pinnow-Murchin unter der Pfarrstelle Pinnow
Murchin wird aufgehoben. 

§3
Die Evangelische Kirchengemeinde Pinnow-Murchin mit den 
dazugehörenden Ortsteilen Lentschow, Libnow, Murchin und 
Pinnow wird mit der Evangelischen Kirchengemeinde Lassan 

St. Johannis mit den dazugehörenden Ortsteilen Buggenhagcn, 
Jamitzow, Klein Jasedow, Klotzow, Lassan, Papendorf. Pulow, 
Wangelkow und Waschow und der Evangelischen Kirchenge
meinde Bauer mit den dazugehörigen On,teilen Bauer und Wd1-
land unter der Pfarrstelle Lassan St. Johannis I dauernd pfarr

amtlich verbunden. 

§4

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. November 2002 in Kraft. 

Pommersche Evangelische Kirche 
Das Konsistorium 

Harder 
Konsistorialpräsident 

II/1 141-3 .3. - 11/02 

Greifswald, 22.1 0.2002 

Nr. 7) Urkunde über die Stilllegung der Pfarrstelle Wusterhusen 
und die Veränderung der dauernden pfarramtlichen Verbindung 
der Ev. Kirchengemeinde Wusterhuscn unter der Pfarrstelle Lub
min des Kirchenkreises Greifswald 

Urkunde 
über die Stilllegung der Pfarrstelle Wusterhusen und die \cr
änderung der dauernden pfarramtlichen Verbindung der 
Evangelischen Kirchengemeinde Wusterhusen unter der Pfarr

stelle Luhmin des Kirchenkreises Greifswald. 

Nach Anhörung der Beteiligten hat die Kirchenleitung gemäß 
Artikel 30 der Kirchenordnung beschlossen: 

§ 1
Die Pfarrstelle Wusterhusen wird stillgelegt. 

§2

Die dauernde pfarramtliche Verbindung der Ev. Kirchengemein
de Wusterlrnsen unter der Pfarrstelle Wusterhusen wird aufgeho
ben. 

§3

Die Ev. Kirchengemeinde Wustcrhusen mit den duugehörrn
den Ortsteilen Brünzow, Gahlkow, Gustebin, Klein Ernsthof, Ko
nerow, Kräpelin, Latzow, Nonnendorf, Pritzwald, Stilow, Vierow 
und Wusterhusen wird mit der Ev. Kirchengemeinde Luhmin 

mit den dazugehörenden Ortsteilen Lubmin und Spandowerhagen 
unter der Pfarrstelle Lubmin dauernd pfarramtlich verbunden. 

§4
Diese Urkunde tritt rückwirkend zum 1. September 2002 in Kraft. 

Pommersche Evangelische Kirche 
Das Konsistorium 

Hardcr 
Konsistorial präsident 

Il/1 141-3.3. - 8/02 

Greifswald. 22. l 0.2002 

Nr. 8) Bekanntmachung des Siegels der Kirchengemeinde 
Zerrenthin, Kirchenkreis Pasewalk. 
Bekanntmachung des Siegels der Kirchengemeinde Klatzuw 
Gültz, Kirchenkreis Demmin. 

I/3 397 -1 - 3/02 Greifswald, 20. Oktober 2002 

Gemäß der Siegelordnung der EKU vom 5. Juli/ 6. September 
1966 (Pommersche Rechtssammlung 780) § 26 erfolgt die Be
kanntmachung des Siegels der Evangelischen Kirchengemeinde 
Zerrenthin , Kirchenkreis Pasewalk. 

Das bisher geführte Siegel ist außer Kraft gesetzt und wird ein
gezogen. 

gez. Harder 
Konsistorialpräsident 
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II 3 397 -1 - -1-/02 Greifswald, 21. November 2002 

Gemäß Siegelordnung der EKU vom 5. Juli/ 6. September 1996 
(Pommersche Rechtssammlung Nr. 780) § 26 erfolgt die Bekannt
machung des Siegels der Evangelischen Kirchengemeinde 
K.latzow-Gültz, Kirchenkreis Demmin.

Das bisher geführte Siegel ist außer Kraft gesetzt und an das 
Landeskirchliche Archiv abgegeben worden. 

gez. Harder 
Konsistorialpräsident 

C. Personalnachrichten

In den Probedienst berufen: 
Pfarrer z. A. Dr. Volker Gummelt 

mit Wirkung zum 1. November 2002 in die Pfarrstelle Greifs
wald Christuskirchc lI, Kirche11kreis Greifswald. 

In den Wartestand versetzt: 

Pfarrer Rainer Laudan 
mit Wirkung vom l. Oktober 2002 

D. Frei Stellen

Die Pfarrstelle Ahrenshagen (Dienstumfang 100 %) Kirchen
kreis Stralsund, die die Kircl1c11gcmcinden Ahrcnshagen
Pantlitz, Tribohm und Schlemmin umfasst. ist zum l. Januar 2003 
wiederzubesetzen. Das Besetzungsrecht liegt beim Gemeinde
kirchenrat. 

Bewerbungen sind zu richten über das Konsistorium der Pom
mcrschen Ev. Kirche. Personaldezernat, Postfach 31 52, 17461 
Greifswald, an den Gemeindekirchenrat Ahrenshagen, Altes Dorf 
10, 18320 Ahrenshagen. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 17. Februar 2003 
(Bewerbungen werden nicht erwartet) 

Die Superintendentur des Kirchenkreises Grcifswald/Pom
mersche Ev. Kirche ist zum 1. Februar 2003 wiederzubesetzen. 
Der Kirchenkreis Greifswald entspricht dem Landkreis Ostvor
pommern, der landwirtschaftlich und touristisch geprägte Gebiete 
umfasse. Dienstsitz des/der Superintendenten/in ist die Universi
tätsstadt Greifswald. Zum Kirchenkreis gehören zur Zeit 5 3 Pfarr
stellen. 

Gesucht wird ein/c Pf:11Ter/in, der/die sich im Dienst bewährt hat 
und seit der Ordination mindestens 10 Jahre im Dienst steht. Von 
den Bewerbern/innen werden Kontaktfreudigkeit, Kommuni ka
tionsfähigkcit und Kooperationsbereitschaft sowie Konsequenz 
und Durchsetzungsvermögen erwartet. Erfahrungen in Leitung 
und Verwaltung sollten vorhanden sein. Er/sie soll Impulse ge
ben können für die Veränderung bzw. Erneuerung der kirchli
chen Arbeit und des Gemeiudelebens im Kirchenkreis. 

Der/die Superintendent/in wird auf Vorschlag eines Ausschusses 
von der Kreissynode gewählt und von der Kirchenleitung beru
fen. 

Bewerbungen sind zu richten an das Konsistorium der Pommer
sehen Ev. Kirche, Bahnhofstraße 35/36, 17489 Greifswald. 

Auskünfte erteilt OKR Moderow (Tel.: 03834 554734) . 

Bewerbungsfrist endet am 16. Dezember 2002 (Darnm des Post
eingang). 

E Mitteilungen für den Kirchlichen 

Dienst 

Nr. 9) Kirchlicher Dienst an Urlaubsorten im Ausland 2003 

Nachstehend veröffentlichen wir die EKD-Liste der Orte, an de
nen im Jahre 2003 ein Kirchlicher Dienst vorgesehen ist sowie 
das Bewerbungsformular als Anlage. 

Bei einer Dienstzeit von vier Wochen gewähren wir den noch im 
aktiven Dienst stehenden Pfarrerinnen und Pfarrern eine Sonder
urlaub von 14 Kalendertagen. 

Die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung sind selbst zu 
tragen. Als Aufwandsentschädigung zahlt die EKD ein pauscha
les Entgelt von 20,45 Euro/Tag an allen Einsatzorten. Dieses 
Entgelt wird durch die EKD der Versteuerung zugeführt. 

Bewerbungen werden über das Konsistorium weitergeleitet. 

Moderow 
Oberkonsistorialrat 
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Liste der Orte, in denen im Jahre 2003 
ein kirchlicher Dienst vorgesehen ist 

(Änderung rnrbehalten) 

DÄNEMARK 

Allinge/Bornholm 

Blaavand/Westjütland 
Ebe I toft/Ostj ütland 
Hais/Nordjütland 
Henne Strand/Westjütland 
Lokken und llune-Blokhus/Nordjiitland 
Marielyst/Falster 
Poulsker/Bornholm 

Nordby/Fano 
H vide Sande/Nordjütland 
Kongsmark/Romo 

FRANKREICH 

Anduze/Cevennen 
Arcachon/Mimizian 
Argeles/Collioure 
Insel Oleron 
Le Cap d'Agde/Languedoc 
Niu.a 

GRIECHENLAND 

Insel Kos 

ITALIEN 

Bardnlino und Campingplatz La1ise 
Bibione Pineda und Lido de! Sole 
Brixen 

Bruneck/Pustertal 
Capri 

Cavallino/ Adna, Union Campingplatz 

Malcesine/Gardasee 
Schlanders/Südtirol 

Sexten/Südtirol 
St. Ulrich/Grödnertal 
Sulden/Südtirol 

LITAUEN 

Nidden 

Mitte Juni bis 
Ende August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Mitte Juni bis 
Ende August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 

Juli und August 
Juli und August 
Juli um! August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 

Mai bis September 

Juni bis September 
Juni bis September 
Ostern, Juli bis 
September 
Juli bis September 
Mitte Mai b. Mitte 
Juni LL September 
Mitte Mai bis 
Ende September 
Juli bis September 
Ostern, Juli bis 
September 
Juli bis September 
Juli bis September 
Ostern, Mitte Juli 
b. Mitte September

Mitte Juni bis 
Mitte September 

NIEDERLANDE 

Insel Ameland/Friesland 

Cadzand/Zeeland

10. Juli bis 
10. September
Ostern. 10. Juli bis 
10. September

Callantsoog und Den Helder (Julianadorp) 10. Juli bis 
10. September

Domburg und Oostkapelle/Walchern 10. Juli bis
10. September

Renesse 10. Juli bis
10. September

Insel Schmicrmonnikoog/Friesbnd 10. Juli bis
10. September

Insel Texel/Nordholland 10. Juli bis
10. September

Zoutelande/Walchern 10. Juli bis
10. September

Grnct 13. Juli bis
31. August

ÖSTERREICH 

Burn:enland 
Bad Tatzmannsdorf 
Neusiedl a. See und Gols 
Rus�eusiedler See 

Kärnten 
Afritz/Feld a. See 
Bad Kleinkirchheim/Wiedweg 

Egg bei Villach 
Gmünd und Fischertratten 
Hermagor und Watschig/Pressegger See 
Kötschach-M,tuthcn und Treßdn1t 
Krumpendorf und Pörtschach 
Maria Wörth 
Klopein 
Millstatt 
Obervellach und Mallnitz 
Ossi:Lch und T schöran 
Tcchcnd01t 
Velden und Moosburg 
Weibriach 

Niederösterreich 
Baden bei Wien 
Mitterbach a. Erlaufsee 

Oberösterreich 
Attersee und Weyregg 
Bad Hall und Kremsmünster 
Gmunden 
Mondsee und Unterach 
Scharnstein 
St. Wolfgang 

Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 

Juli und August 
22.12.2002 bi, 
06.01.2003 und 
Juni bis September 
Juli und August 
Juli oder August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juni bis September 
Juli und August 
Juli oder August 

Juli und August 
Juli oder August 

Juli und August 
Juli oder August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli 
Mitte Juni bis 
Mitte September 
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Osttirol 
LienL und Umgebung 

Tirol 
Ehrwald/Reutte 
Fulpmes und Neustift 

Imst und ÜtL 
Jenbach und Umgebung 
Kitzbühel 

Kufstein 
Landeck und St. Anton 
Mayrhofen und Fügen 
Pertisau und Achenkirch 

Tirol 
Serfaus 
Seefeld 
Seefeld und Telfs 

Sölden und Eluben/Ot1L1I 
Wildschönau und Wörgl 

Salzburg 
Salzburg und Umgebung 
Bad Gastein 

Bad Hofgastein 
Golling und Hallein 
Lofer 
Mittersill 

Seeki rc·hen/flachgau 
Wagrein und Werfenweng 
Zell a, See 

Steiermark 
Bad Au,see und Bad Mitterndorf 
Bad Radker,hurg 
Ramsau 

Vorarlberg 
Bludenz 
Bregenz 
Feldkirch 
Schruns 

POLEN 

Gizyeko/Mas uren 
Krpacz/Wang Riesengebirge 

Amcsblatt Hefe 11-12/2002 
----------

Juli bis September 

August 
Mitte Juli bis 
Mitte September 
Juli und August 
Juli und August 
01.02. bis 
17'°3,2003 
Mitte Juni bis 
tv1itte September 
Juli und August 
Juli oder August 
Juli und August 
14.12.2002 bis 
06,0L2003 
Juli und August 

Februar oder März 
Januar bis März 
Mitte Juni bis 
Mitte Septembr'.I 
-'\ugust 
Juli und August 

Juli und August 
Weihnachten/N el1-
jahr und 15. Juni 
b1s 15. September 
Juli und August 
August 
Juli und August 
Mitte Juni bis 
Mitte September 
Juli und August 
Juli oder August 
Juli und August 

Juli und August 
Juli und Augu,t 
Dezember 2002 bi, 
Februar 2003 und 
Mitte Juli bis 
Mitte September 

Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 
Juli und August 

Mai Qis August 
Mai bis September 

TSCHECHISCHE REPUBLll{ 

Vrchlabi 

Siofok-Balaton ,Larszo 
Hoyduszoboszlo 

ZYPERN 

Ayia Napa 

In Vorbereitung 

PRANKREICH 
BULGARIEN 

Mehrmonatig<' ßeauftragm1ge.n 

Algarve 

Mallorca 

Gran Canaria-Nord 

Rhodos 

Teneriffa-Nord 

Bilbao (Gemeindedienst) 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Heviz/Ungarn 

Juni bis September 

Juli und August 
Mai, Juni und 
September 

Mai. Juni, Sep
tember, Oktober 

llossegor 

Mai bis Oktober 

0L09.2003 bis 
30,06,2004 

0L09.2003 his 
30,06,2004 

0L09.2003 bis 
30,06,2004 

01 Jl'J2003 bis 
30J)6,2004 

0L09.2003 bis 
30,06,2004 

0L09.2CJ03 bis 
30 06,2004 

0L09.2003 bis 

30.06.2004 

Juni bis November 

Zur Vorbereitung auf die Urlauberseelsorge lädt das Kirchenamt 
der Evangelischen Kirche in Deutschland die mit der Urlauber
seelsorge beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer zu einem 1-tägi
gen Gespräch nach Iserlohn ein. Getrennt nach Urlaubsregionen 
findet die Tagung in der Zeit vom 24.03. bis 28,03,2002 statt 
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BEWERBUNG 

um einen Dienst als Urlauberofarrerin/Urlauberofarrer im Ausland

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Name, Vorname) ( Gec.Dat.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

(Amtsbezeichnung) 

Emeritus: ja/nein 
Wenn ja, seit wann? 

(Postleitzahl, 0rt)(Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(Straße, Haus-Nr.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Telefon, auch Vorwahl) 

An (Name u. Anschrift der Kirchenleitung) 

durch Superintendent/Dekan: 

Ich bewerbe mich um einen Auftrag als Urlauberpfarrer/in in: 

(Land) (Ort) (Zeit) 

ersatzweise: 

Begründung für den gewünschten Einsatzort (z.B. bestehende Part
nerschaft, Verbindung zu vorhandenen örtlichen kirchlichen Ein
richtungen, aus persönlichen Gründen etc.): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Für den Urlauberseelsorgedienst steht mir ein Pkw zur Verfügung? 
ja/nein 

Ich reise allein 
mit Ehefrau/Ehemann 
mit Kindern 

0 
0 
0 ( •.. Mädchen, Alter •..•..••. ) 

( ... Junge(n), Alter •.•...••• ) 

Ich war bereits Urlauberpfarrer/in in (Ort, Jahr): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

- 2 -
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Ich habe an dem gewünschten Einsatzort bereits ein 
Quartier gemietet 

Ich stehe bereits in Verhandlung wegen eines 
Quartiers 

Ich bin unabhängig, da ich mit eigenem Wohnwagen 
reise 

Ich habe noch kein Quartier in Aussicht 

Für die Überweisung der Beihilfe des Kirchenamtes der EKD in 
Hannover nenne ich folgendes Konto: 

Konto-Nr. : ............................ . 

0 

0 

0 

0 

BLZ: ......................... Bankinstitut: ....................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift) 

================================================================== 

(Ort, Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name u . .  :'.l.nscorift d. Gliedkirche) 

urschriftlich weitergeleitet: 

An das 
Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
-K.irchlicbes Außenamt
Postfach 21 02 20

30402 Hannover 21 

mit folgendem Vermerk: 

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . - . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 
. . . . . . 

. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift) 
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